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288 Vierte Ordnungsbehördliche Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen 
Kölner Stadtteilen für 2020 vom 08.10.2020

Die Oberbürgermeisterin und ein Ratsmitglied haben im Wege 
der Dringlichkeitsentscheidung am 07.10.2020 aufgrund des  
§ 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006  
S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018  
(GV. NRW. S.172), in Kraft getreten am 30. März 2018, für die 
Stadt Köln verordnet:

§ 1

Die vom Rat am 06.02.2020 beschlossene Ordnungsbehörd-
liche Verordnung für 2020 über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen in den Stadtteilen Neustadt/Süd, Deutz, Kernbereich In-
nenstadt, Rodenkirchen, Lindenthal, Sülz/Klettenberg, Brauns- 
feld, Porz-Mitte, Kalk, Rath/Heumar und Dellbrück

wird wie folgt geändert:

Die in § 1 Abs. 3 der Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen in verschiedenen Kölner Stadtteilen geneh-
migte Verkaufsstellenöffnung im Kernbereich Innenstadt am 
Sonntag, den 11.10.2020, findet nicht statt und wird daher 
aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2020.

	 Stadt Köln
	 als örtliche 
	 Ordnungsbehörde

Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit 
verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,
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	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet

		  oder

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt."

Köln, den 08.10.2020	 Stadt Köln
	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Henriette Reker
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